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Diese deutsche Übersetzung ist von der Zentralen Dienststelle für Deutsche Übersetzungen in Malmedy erstellt worden.



FÖDERALER ÖFFENTLICHER DIENST WIRTSCHAFT, KMB, MITTELSTAND UND ENERGIE


21. APRIL 2024 - Königlicher Erlass zur Ausführung von Artikel XI.20/1 des Wirtschaftsgesetzbuches


			PHILIPPE, König der Belgier

		Allen Gegenwärtigen und Zukünftigen, Unser Gruß!


	Aufgrund der Verfassung, des Artikels 108;

	Aufgrund des Wirtschaftsgesetzbuches, des Artikels XI.20/1, eingefügt durch das Gesetz vom 25. September 2022;

	Aufgrund des Königlichen Erlasses vom 2. Dezember 1986 über die Anmeldung, die Erteilung und die Aufrechterhaltung von Erfindungspatenten;

	Aufgrund der Stellungnahme des Finanzinspektors vom 9. Dezember 2021;

	Aufgrund des Einverständnisses der Staatssekretärin für Haushalt vom 28. März 2024;

	Aufgrund des Antrags auf Begutachtung binnen einer um fünfzehn Tage verlängerten Frist von dreißig Tagen, der in Anwendung von Artikel 84 § 1 Absatz 1 Nr. 2 der am 12. Januar 1973 koordinierten Gesetze über den Staatsrat beim Staatsrat eingereicht worden ist;

	In der Erwägung, dass der Antrag auf Begutachtung am 7. Juli 2023 unter der Nummer 74.036/1 in die Liste der Gesetzgebungsabteilung des Staatsrates eingetragen worden ist;

	Aufgrund des Beschlusses der Gesetzgebungsabteilung vom 23. August 2023 in Anwendung von Artikel 84 § 5 der am 12. Januar 1973 koordinierten Gesetze über den Staatsrat, binnen der gesetzten Frist kein Gutachten abzugeben;

	Aufgrund von Artikel 84 § 4 Absatz 2 der am 12. Januar 1973 koordinierten Gesetze über den Staatsrat;

	Aufgrund der Stellungnahme der Datenschutzbehörde vom 12. April 2024;

	Auf Vorschlag des Ministers der Wirtschaft


		Haben Wir beschlossen und erlassen Wir:


	Artikel 1 - In Kapitel 1 des Königlichen Erlasses vom 2. Dezember 1986 über die Anmeldung, die Erteilung und die Aufrechterhaltung von Erfindungspatenten wird ein Abschnitt 4, der Artikel 7bis umfasst, mit folgendem Wortlaut eingefügt:

	"Abschnitt 4 - Belgische Patentanmeldungen, die ein Prioritätsrecht eröffnen

	Art. 7bis - Die in Artikel XI.20/1 des Wirtschaftsgesetzbuches erwähnte Datenbank ist der Digitale Zugangsservice (DAS) der Weltorganisation für geistiges Eigentum.

	Auf Antrag des Interessehabenden lädt das Amt eine beglaubigte Abschrift der belgischen Patentanmeldung, die die in Artikel XI.17 des Wirtschaftsgesetzbuches vorgesehenen Bedingungen für die Zuerkennung eines Anmeldetags erfüllt, in den Digitalen Zugangsservice (DAS). Die beglaubigte Abschrift wird gemäß den Artikeln 1 und 2 des Königlichen Erlasses vom 21. September 2020 über die Ausstellung von Dokumenten und die Erteilung von Auskünften in Bezug auf gewerbliches Eigentum seitens des Amtes für geistiges Eigentum ausgestellt.

	Der in Absatz 2 erwähnte Antrag enthält folgende Angaben:

	1. Anmeldenummer der belgischen Patentanmeldung,

	2. Anmeldetag der belgischen Patentanmeldung und

	3. E-Mail-Adresse, an die die Weltorganisation für geistiges Eigentum eine E-Mail mit Angabe des DAS-Referenzcodes der im Digitalen Zugangsservice (DAS) geladenen beglaubigten Abschrift der belgischen Patentanmeldung senden wird."


	Art. 2 - Vorliegender Erlass tritt am ersten Tag des zweiten Monats nach dem Monat seiner Veröffentlichung im Belgischen Staatsblatt in Kraft.


	Art. 3 - Der für Wirtschaft zuständige Minister ist mit der Ausführung des vorliegenden Erlasses beauftragt.


	Gegeben zu Brüssel, den 21. April 2024


PHILIPPE

Von Königs wegen:

Der Minister der Wirtschaft
P.-Y. DERMAGNE

